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2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 534/02
Datum 22.06.2004

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers werden das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
13. August 2002 sowie der Bescheid der Beklagten vom 13. Juni 1997 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 16. Dezember 1998 aufgehoben und die Beklagte
verurteilt, dem KlÃ¤ger am 1. MÃ¤rz 1997 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zu
zahlen.
II. Die Beklagte trÃ¤gt die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch des KlÃ¤gers auf eine Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit, hilfsweise â�� ab 01.01.2001 â�� auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung.

Der 1943 geborene KlÃ¤ger ist StaatsangehÃ¶riger von Serbien und Montenegro. Er
weist bisher ausschlieÃ�lich in der Bundesrepublik Deutschland Pflichtbeitragszeiten
zur gesetzlichen Rentenversicherung auf, wobei die Zeiten vom 27.05.1971 bis
29.06.1980 auf versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigungen beruhen. AnschlieÃ�end
ist der KlÃ¤ger arbeitsunfÃ¤hig krank bzw. arbeitslos (mit entsprechender
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Pflichtbeitragszahlung in den Jahren 1981/82) gewesen; ab 15.06.1983 bis
31.12.1991 hat er von der Landesversicherungsanstalt WÃ¼rttemberg Rente auf
Zeit wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit bezogen (Versicherungsfall vom 14.12. 1982).
Seither ist der KlÃ¤ger nicht mehr erwerbstÃ¤tig gewesen (ausgenommen
geringfÃ¼gige versicherungsfreie BeschÃ¤ftigungen ab 01.04.1999).

In seiner Heimat hat der KlÃ¤ger den Beruf eines Schleifers erlernt (PrÃ¼fung am
27.04.1970, Urkunde vom 23.03.1971). Nach seinen Angaben und ausweislich
seines Versicherungsverlaufs hat er in Deutschland in verschiedenen Branchen
gearbeitet. Zuletzt â�� vom 22.04.1980 bis zum Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit
wegen Krankheit am 29.06.1980 â�� ist er bei der Firma Dr. K. H. GmbH in U. (Fa.
H.) als Hilfsarbeiter beschÃ¤ftigt gewesen (Umsetzen und Einstapeln von
bedruckten KartonbÃ¶gen; Auskunft der Fa. H. vom 27.10.1999).

Den Antrag des KlÃ¤gers vom 11.10.1991 (Eingang bei der LVA WÃ¼rttemberg:
16.10.1991) auf WeitergewÃ¤hrung der Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit Ã¼ber
den 31.12.1991 hinaus lehnte die LVA WÃ¼rttemberg mit Bescheid vom
21.10.1993 ab, weil weder Erwerbs- noch BerufsunfÃ¤higkeit vorlÃ¤gen.

Nachdem die LVA WÃ¼rttemberg den Widerspruch gegen diesen Bescheid mit
Widerspruchsbescheid vom 13.05.1993 zurÃ¼ckgewiesen hatte, erhob der KlÃ¤ger
am 02.06.1993 Klage zum Sozialgericht Ulm (SG Ulm, Az.: S 8 J 717/93). Dieses
erhob Ã¼ber Gesundheitszustand und berufliches LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers im Wesentlichen Beweis durch Einholung medizinischer
SachverstÃ¤ndigengutachten von dem Arzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. L.
(Gutachten vom 24.09.1993 einschlieÃ�lich einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme
vom 25.05.1994) und â�� aufgrund eines Antrags des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG
â�� von dem Neurologen und Psychiater â�� Sozialmedizin Prof. Dr. A. (Gutachten
vom 13.01.1994). Nachdem beide SachverstÃ¤ndige Ã¼bereinstimmend ein
vollschichtiges berufliches LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers festgestellt hatten,
wies das SG Ulm die Klage mit Urteil vom 28.10.1994 ab.

Im anschlieÃ�enden Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht Baden-
WÃ¼rttemberg (LSG Baden-WÃ¼rttemberg; Az.: L 11 J 1/95) wurde von diesem ein
Gutachten von dem Internisten/Rheumatologen Dr. S. erholt (vom 04.08.1995
einschlieÃ�lich einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 02.01.1996 sowie eines
psychologischen Zusatzgutachtens des Dipl.-Psych. K. vom 16.05.1995), der den
KlÃ¤ger fÃ¼r vollschichtig leistungsfÃ¤hig erachtete fÃ¼r leichte bis mittelschwere
Arbeiten im Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen, ohne Heben und Tragen
von Lasten Ã¼ber 10 kg, ohne Arbeiten aus ungÃ¼nstiger Haltung, ohne hÃ¤ufiges
BÃ¼cken sowie ohne Akkordarbeit, FlieÃ�bandarbeit, Schicht- oder Nachtarbeit.

Mit Urteil vom 13.05.1996 (dem KlÃ¤ger am 21.05.1996 zugestellt) wies das LSG
Baden-WÃ¼rttemberg die Berufung gegen das Urteil des SG Ulm vom 28.10.1994
zurÃ¼ck. Der KlÃ¤ger genieÃ�e als ungelernter Arbeiter keinen Berufsschutz und
kÃ¶nne nach dem Ergebnis der medizinischen SachaufklÃ¤rung (Gutachten Dr. S.)
noch vollschichtig arbeiten.
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Die zum Bundessozialgericht (BSG) wegen der Nichtzulassung der Revision
eingelegte Beschwerde nahm der KlÃ¤ger mit Schreiben vom 22.07.1996 zurÃ¼ck.

Am 13.03.1997 beantragte der KlÃ¤ger erneut Zahlung von Rente wegen Erwerbs-
bzw. BerufsunfÃ¤higkeit. Diesen Antrag lehnte die (jetzt zustÃ¤ndige) Beklagte mit
Bescheid vom 13.06.1997 und Widerspruchsbescheid vom 16.12.1998 ab, weil der
Versicherte weder erwerbs- noch berufsunfÃ¤hig sei. Unter diesen UmstÃ¤nden
kÃ¶nne dahinstehen, ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r eine
Rentenleistung noch erfÃ¼llt seien. BezÃ¼glich des Gesundheitszustands des
KlÃ¤gers stÃ¼tzte sich die Beklagte auf die bisher vorliegende medizinische
Dokumentation und auf ein Gutachten des Arztes fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie
Dr. K. vom 05.06.1997.

Mit der am 20.01.1999 zum Sozialgericht Augsburg (SG) erhobenen Klage verfolgte
der KlÃ¤ger seinen Rentenanspruch weiter. Er begehrte sinngemÃ¤Ã�, aufgrund
seines Antrags vom 13.03.1997 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise
wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu leisten.

Das SG zog die Verwaltungsakten der Beklagten, die Klageakten des SG Ulm Az.: S
9 J 935/89, S 9 J 1042/92 und S 8 J 717/93), die Berufungsakte des LSG Baden-
WÃ¼rttemberg Az.: L 11 J 1/95 sowie die Schwerbehindertenakte des Amtes fÃ¼r
Versorgung und FamilienfÃ¶rderung Augsburg (AVF) bei; aus letzterer ist zu
entnehmen, dass beim KlÃ¤ger seit 15.07.1993 ein Grad der Behinderung (GdB)
von 40 anerkannt ist (Bescheide vom 27.09.1993 und vom 11.09.2003). AuÃ�erdem
erholte das SG Befundberichte sowie medizinische Unterlagen von den
behandelnden Ã�rzten des KlÃ¤gers (Facharzt fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. E. ,
Befundbericht vom 23.10.1999; FachÃ¤rzte fÃ¼r OrthopÃ¤die, Sportmedizin,
Chirotherapie, Physikalische Therapie, Rheumatologie Dres. H. und F. ,
Befundbericht vom 10.12.1999). Zur Feststellung des Berufsbildes des KlÃ¤gers
holte es die bereits erwÃ¤hnte Auskunft des letzten Arbeitgebers des KlÃ¤gers, der
Fa. H., ein.

Das SG erholte sodann medizinische SachverstÃ¤ndigengutachten von dem Arzt
fÃ¼r Psychiatrie/Psychotherapie Dr. V. (Gutachten vom 29.09.2000), von dem
Neurochirurgen/OrthopÃ¤den Dr. G. (Gutachten vom 15.11.2000) und â�� aufgrund
eines entsprechenden Antrags des KlÃ¤gers â�� nach Â§ 109 SGG von dem Arzt
fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie, Suchtmedizin Dr. R. (Gutachten vom 24.01.2002).

Dr. V. stellte beim KlÃ¤ger folgende wesentlichen GesundheitsstÃ¶rungen fest:

â�� Anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung im WirbelsÃ¤ulenbereich und
mÃ¶glicherweise eine Dysthyma.

â�� Klinisch relevante PersÃ¶nlichkeitszÃ¼ge, jedoch keine
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung im engeren Sinne.

â�� Zervikobrachialgie beidseits infolge einer zervikalen Bandscheibenprotrusion in
HÃ¶he C 6/C 7 bei engem Spinalkanal und Spondylolysthesis in HÃ¶he der
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HalswirbelsÃ¤ule.

â�� Tendomyopathie sowie multiple kleinere orthopÃ¤dische Beschwerden.

â�� Chronische Bronchitis.

Das Leistungsbild des KlÃ¤gers habe sich in den vergangenen 20 Jahren nicht
geÃ¤ndert. Eine ErwerbstÃ¤tigkeit sei nur theoretisch mÃ¶glich, jedenfalls
benÃ¶tige der KlÃ¤ger zusÃ¤tzliche Arbeitspausen. In den frÃ¼heren Gutachten sei
die Bedeutung der somatoformen SchmerzstÃ¶rung nicht genÃ¼gend gewÃ¼rdigt
worden.

Das SG erholte sodann ein medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten von dem
Neurochirurgen/OrthopÃ¤den Dr. G. (vom 15.11.2000), der den KlÃ¤ger fÃ¼r
vollschichtig leistungsfÃ¤hig erachtete. Insbesondere reichten aus orthopÃ¤discher
Sicht die Ã¼blichen Arbeitspausen aus, sofern ein Wechsel der KÃ¶rperhaltung
mÃ¶glich sei.

Nunmehr wurde vom SG aufgrund eines entsprechenden Antrags des KlÃ¤gers nach
Â§ 109 SGG von dem Arzt fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie, Suchtmedizin Dr. R. , dem
Praxisnachfolger des seit 1982 behandelnden Arztes fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Dr. R. , ein weiteres Gutachten eingeholt (vom 24.01.2002).

Dr. R. fÃ¼hrte aus, der KlÃ¤ger leide an einem algogenen Psychosyndrom und an
einer Dysthymie. Es bestehe ein zervikales und ein lumbales Wurzelreizsyndrom
und ein sensibles Wurzelausfallsyndrom bei BandscheibenvorfÃ¤llen im
HalswirbelsÃ¤ulen- und LendenwirbelsÃ¤ulenbereich. Die in den bisherigen
Verfahren gestellten vielen Diagnosen betrÃ¤fen einzelne Teilaspekte der Situation
des KlÃ¤gers, jedoch sei die ursÃ¤chliche psychiatrische StÃ¶rung nicht deutlich
geworden. Die Gutachten von Dr. V. und Dr. G. hÃ¶ben zwar die wesentliche
Bedeutung der somatoformen SchmerzstÃ¶rung hervor, jedoch bleibe offen,
wodurch diese SchmerzstÃ¶rung verursacht werde. Im Grunde beschreibe die
gestellte Diagnose lediglich einen Schmerzzustand bei unzureichendem
kÃ¶rperlichen Korrelat. Allerdings sei es schwierig, eine Dysthymie bei einer
eintÃ¤gigen Begutachtung zu diagnostizieren, da diese Diagnose vor allem im
LÃ¤ngsverlauf deutlich werde. Der KlÃ¤ger sei demgegenÃ¼ber in der vom
SachverstÃ¤ndigen Ã¼bernommenen Praxis Dr. R. seit 1982 bekannt. Die
Symptomatik der kÃ¶rperlichen Beschwerden habe sich seit 1980 auf den
gesamten KÃ¶rper ausgebreitet, wie dies bei chronischen SchmerzzustÃ¤nden
hÃ¤ufiger zu sehen sei. Die psychischen VerÃ¤nderungen seien chronisch mit einer
Tendenz zur weiteren Verschlechterung. Die chronischen Schmerzen sowie die
reduzierte LeistungsfÃ¤higkeit und Belastbarkeit beeintrÃ¤chtigten die
EinsatzfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers erheblich. Das LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r den
allgemeinen Arbeitsmarkt betrage bis hÃ¶chstens drei Stunden tÃ¤glich. Dieses
Leistungsbild bestehe seit etwa 1982, es handle sich um einen Dauerzustand. Das
RestleistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers kÃ¶nne nicht mehr fÃ¼r eine regelmÃ¤Ã�ige
berufliche TÃ¤tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingesetzt werden.
HÃ¤ufigere Arbeitspausen seien notwendig. BegrÃ¼ndete Aussicht, dass die

                               4 / 8

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers bei DurchfÃ¼hrung von HeilmaÃ�nahmen in
absehbarer Zeit gebessert werde, bestehe nicht. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne seine
seelischen Hemmungen gegen eine Arbeitsleistung aus eigener Kraft oder unter
Mitwirkung Ã¤rztlicher Hilfe nicht Ã¼berwinden.

Hierauf anerkannte die Beklagte das Vorliegen von ErwerbsunfÃ¤higkeit (erst) seit
MÃ¤rz 1997 (Schriftsatz vom 29.04.2002); eine Rentenleistung kÃ¶nne nicht
erfolgen, weil die dafÃ¼r erforderlichen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
nicht vorlÃ¤gen. Ihr sozialmedizinischer Dienst/Internist â�� Sozialmedizin Dr. S.
hatte dem Gutachten von Dr. V. ein halb- bis unter vollschichtiges berufliches
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ab dem Zeitpunkt des Rentenantrags vom
13.03.1997 entnommen. Der Auffassung von Dr. R. kÃ¶nne nicht gefolgt werden,
weil sie im Gegensatz zu allen anderen Gutachten stehe.

Mit Urteil vom 13.08.2002 wies das SG die Klage ab, weil die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt seien und diesbezÃ¼glich
kein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch bestehe.

Am 21.10.2002 (Montag) ging die Berufung des KlÃ¤gers gegen dieses ihm am
20.09.2002 zugestellte Urteil beim Bayer. Landessozialgericht ein.

Der Senat zog die Verwaltungsakten der Beklagten, die Klageakten des SG Ulm Az.:
S 9 J 935/89, S 9 J 1042/92 und S 8 J 717/93), die Berufungsakte des LSG Baden-
WÃ¼rttemberg Az.: L 11 J 1/95, die das vorliegende Verfahren betreffende
Klageakte des SG Augsburg Az.: S 6 RJ 34/99 sowie die Schwerbehindertenakte des
Amtes fÃ¼r Versorgung und FamilienfÃ¶rderung Augsburg (AVF) bei.

Der KlÃ¤ger beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 13.08.2002 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 13.06.1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
16.12.1998 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm ab 01.03.1997 Rente
wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit, hilfsweise ab
01.01.2001 eine Rente wegen Erwerbsminderung zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 13.08.2002
zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen und zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestands wird im Ã�brigen auf den Inhalt der beigezogenen Akten und der Akte
des Bayer. Landessozialgerichts sowie auf den Inhalt der vorbereitenden
SchriftsÃ¤tze Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist zulÃ¤ssig. Sie ist auch begrÃ¼ndet, weil der KlÃ¤ger gegen die
Beklagte ab 01.03.1997 Anspruch auf Zahlung von Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§ 44 SGB VI in der vom 08.05.1996 bis 31.03.1999
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geltenden Fassung hat, welche vorliegend aufgrund des Zeitpunkts des
Rentenbeginns nach Â§ 300 Abs. 1 und 2 SGB VI anwendbar ist.

Nach Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB VI haben Versicherte bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, wenn sie 1.
erwerbsunfÃ¤hig sind, 2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der
ErwerbsunfÃ¤higkeit drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und 3. vor Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit
die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

ErwerbsunfÃ¤hig sind gemÃ¤Ã� Abs. 2 Satz 1 der Vorschrift Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, eine
ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das ein Siebtel der monatlichen
BezugsgrÃ¶Ã�e Ã¼bersteigt. Nach Abs. 2 Satz 2 ist jedoch nicht erwerbsunfÃ¤hig,
wer 1. eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit ausÃ¼bt oder 2. eine TÃ¤tigkeit vollschichtig
ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Der KlÃ¤ger ist im Anschluss an die bis 31.12.1991 gewÃ¤hrte Zeitrente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit weiter erwerbsunfÃ¤hig gewesen. Er hat nÃ¤mlich ab
01.01.1992 nur weniger als vier Stunden tÃ¤glich arbeiten kÃ¶nnen. Dies ergibt
sich aus dem Ã¼berzeugenden Gutachten, das das SG von dem Arzt fÃ¼r
Neurologie, Psychiatrie, Suchtmedizin Dr. R. nach Â§ 109 SGG eingeholt hat und
dem sich der Senat anschlieÃ�t, aber auch aus dem zunÃ¤chst vom SG nach Â§ 106
SGG erholten Gutachten des Arztes fÃ¼r Psychiatrie/ Psychotherapie Dr. V â�¦
Letzteres Gutachten wird auch vom sozialmedizinischen Dienst der Beklagten, dem
Internisten â�� Sozialmedizin Dr. S. , zustimmend so verstanden, dass beim KlÃ¤ger
schon seit lÃ¤ngerem kein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen mehr vorliegt. Wenn
Dr. S. dann aber nur bis zum Zeitpunkt des Rentenantrags vom 13.03.1997
zurÃ¼ckgeht, bedient er sich dabei eines ohne weitere Ã�berlegung gegriffenen (oft
aus VereinfachungsgrÃ¼nden verwendeten) Datums (des Rentenantrags), wie sich
auch daraus ergibt, dass Dr. S. den von ihm gewÃ¤hlten Zeitpunkt des Eintritts der
ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht nÃ¤her begrÃ¼ndet.

Beim KlÃ¤ger liegen als wesentliche GesundheitsstÃ¶rung ein algogenes
Psychosyndrom und eine Dysthymie vor. DiesbezÃ¼glich sind sich Dr. R. und Dr. V.
grundsÃ¤tzlich einig; weitere Einigkeit besteht darin, dass sich weder an diesen
GesundheitsstÃ¶rungen noch an deren Auswirkungen auf die berufliche
LeistungsfÃ¤higkeit in den letzten rund zwanzig Jahren (somit jedenfalls seit Ablauf
der Zeitrente) etwas Entscheidendes geÃ¤ndert hat. Auch stimmen diese
SachverstÃ¤ndigen darin Ã¼berein, dass in den frÃ¼heren Gutachten die
Bedeutung der somatoformen SchmerzstÃ¶rung verkannt worden ist. Die einzige
Differenz zwischen den beiden Gutachten scheint in der Frage der zeitlichen
Belastbarkeit des KlÃ¤gers zu bestehen, was aber letztlich â�� bei aufmerksamer
LektÃ¼re der Gutachten â�� im Ergebnis nicht der Fall ist.

Dr. V. ist zunÃ¤chst einmal der Auffassung, dass etwa alle zwanzig Minuten
unÃ¼bliche Arbeitspausen von etwa fÃ¼nf Minuten erforderlich sind, in welchen der
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KlÃ¤ger durch vorsichtige Bewegungen die durch die Tendomyopathie und die
radikulÃ¤re Reizung empfundenen Schmerzen etwas lindern kann. Bei der
Notwendigkeit unÃ¼blicher Arbeitspausen ist aber der Zugang zum Arbeitsmarkt
verschlossen, so dass arbeitsmarktunabhÃ¤ngige ErwerbsunfÃ¤higkeit vorliegt; ein
Beruf, der dem KlÃ¤ger ohne besonderes Entgegenkommen des Arbeitgebers
solche zusÃ¤tzlichen Pausen ermÃ¶glichen wÃ¼rde, ist nicht ersichtlich (vgl. hierzu
KassKomm-Niesel Â§ 43 SGB VI, Stand Januar 2002, Rdnr. 40 m.w.N.). Wenn Dr. S.
meint, dass diese unÃ¼blichen Pausen nicht erforderlich seien, sofern der KlÃ¤ger
nur noch halb- bis unter vollschichtige arbeite, so Ã¼bersieht diese Meinung die
Tatsache, dass die Schmerzempfindungen des KlÃ¤gers stÃ¤ndig vorhanden sind,
also auch schon zu Beginn des Arbeitstags, so dass er auch bereits in den ersten
Stunden die zusÃ¤tzlichen Unterbrechungen benÃ¶tigt. Dr. V. ist aber Ã¼ber die
Frage zusÃ¤tzlicher Arbeitspausen hinaus der Auffassung, dass die â�� seit vielen
Jahren vorliegende â�� StÃ¶rung der Schmerzwahrnehmung so erheblich ist, die
Einengung des Erlebenshorizonts sowie die Deformation der Beziehung zur
ArbeitsfÃ¤higkeit so extrem, dass es psychiatrischerseits sehr unwahrscheinlich ist,
dass die ArbeitsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers jemals wieder eine Konstanz aufzeigen
kÃ¶nnte. Sofern der KlÃ¤ger Arbeit aufnehmen wÃ¼rde, mÃ¼sste er aus
psychischer Sicht das GefÃ¼hl des GewÃ¼rdigt Werdens spÃ¼ren, was bei dem
bisherigen Verlauf und bei der Fixierung durch die komplexe Entwicklung des
Rentenverfahrens eher nicht zu erwarten ist, ansonsten wÃ¼rde er sofort in eine
subjektiv empfundene handlungsunfÃ¤hige Situation geraten. Dies bedeutet, dass
es auch nach Auffassung von Dr. V. dem KlÃ¤ger aus psychischen GrÃ¼nden seit
vielen Jahren nicht mÃ¶glich ist, eine Arbeitsleistung mit gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit zu erbringen, er somit arbeitsmarktunabhÃ¤ngig
erwerbsunfÃ¤hig ist (Â§ 44 Abs. 2 Satz 1 SGB VI, vgl. oben). Im Ergebnis liegt somit
ErwerbsunfÃ¤higkeit vor, ob man nun mit Dr. V. davon ausgeht, dass es dem
KlÃ¤ger nicht mÃ¶glich ist, eine Arbeitsleistung mit gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit zu
erbringen, und dass er darÃ¼ber hinaus unÃ¼bliche Arbeitspausen benÃ¶tigt, oder
ob man mit Dr. R. eine hÃ¶chstens dreistÃ¼ndige tÃ¤gliche Belastbarkeit als
Konsequenz aus den jedenfalls seit dem Ende der Zeitrente unverÃ¤ndert
vorliegenden psychischen Befunden zieht.

Sowohl Dr. R. als auch Dr. V. sind weiter Ã¼bereinstimmend der Auffassung, dass
die frÃ¼heren Begutachtungen dem Leidensbild des KlÃ¤gers in keiner Weise
gerecht geworden sind. Dem ist zuzustimmen, denn bei Betrachtung der Ã¤lteren
Gutachten fÃ¤llt auf, dass immer wieder die psychische AuffÃ¤lligkeit des KlÃ¤gers
beschrieben und betont wird, dass mit einer Wiedereingliederung in das
Erwerbsleben nicht zu rechnen sei, dabei aber nicht diskutiert wird, dass der
KlÃ¤ger ein Schmerzpatient sein kÃ¶nnte, dessen Zustand infolge jahrelanger
Verfestigung weder durch ihn selbst noch mit Ã¤rztlicher Hilfe Ã¼berwindbar ist.
Dies gilt insbesondere fÃ¼r das Gutachten des Arztes fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Dr. L. vom 24.09.1993. Aber auch das Gutachten des Neurologen und
Psychiaters â�� Sozialmedizin Prof. Dr. A. vom 13.01.1994 geht in diese Richtung,
wobei es bereits erkennt, dass der KlÃ¤ger nicht aggraviert, aber dann davon
ausgeht, dass der KlÃ¤ger bei zumutbarer Willensanstrengung wesentliche Teile
seiner seelischen Beschwerden Ã¼berwinden kÃ¶nne. EinschrÃ¤nkend fÃ¼gt Prof.
Dr. A. diesbezÃ¼glich aber hinzu, dass es fÃ¼r die Frage der Ã�berwindbarkeit nur
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die â�� im Fall des KlÃ¤gers durch seine Leidensgeschichte offensichtlich
widerlegte! â�� Ã¤rztliche Erfahrung, aber keine objektiven Parameter gebe.
Besonders bemerkenswert ist, dass der Internist/Rheumatologe Dr. S. in seinem
Gutachten vom 04.08.1995 aus seiner Ã¤rztlichen Erfahrung davon ausgeht, dass
bei einer Patientenkarriere wie der des KlÃ¤gers eine Besserung des subjektiven
Empfindens nicht erwartet werden kÃ¶nne. Wenn er dann hinzufÃ¼gt, dass dem
KlÃ¤ger zumutbar sei, seinen Zustand aus eigenem Willen zu Ã¤ndern, dann
widerspricht er sich letztlich selbst.

Damit ist der KlÃ¤ger Ã¼ber den 31.12.1991 hinaus unbefristet erwerbsunfÃ¤hig,
weil seine ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht auf den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes
beruht und keine Besserungsaussicht besteht, vgl. Â§ 102 Abs. 2 Satz 1 SGB VI in
der ab 01.01. 1992 bis 31.12.2000 geltenden Fassung.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen sind im Hinblick auf den Zeitpunkt
des Eintritts des Leistungsfalles erfÃ¼llt.

Die Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit beginnt gemÃ¤Ã� Â§ 99 Abs. 1 SGB VI mit
dem Beginn des Antragsmonats, somit am 01.03.1997.

Auf die Berufung des KlÃ¤gers waren somit das Urteil des SG Augsburg vom
13.08.2002 sowie der Bescheid der Beklagten vom 13.06.1997 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 16.12. 1998 aufzuheben und die Beklagte war zu
verurteilen, dem KlÃ¤ger ab 01.03.1997 unbefristete Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit zu zahlen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 20.09.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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